
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Einladung zur Hauptversammlung 

 

 

Deutsche Rohstoff AG 

mit Sitz in Mannheim 

 

ISIN DE000A0XYG76 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Dienstag, den 23. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ), 

im Congress Center Rosengarten Mannheim,  

Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung  

ein. 

 

 

Tagesordnung der Hauptversammlung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts der Deutsche Rohstoff AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

 

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 

2025 in Höhe von EUR 16.813.099,34 wie folgt zu verwenden:  

a. Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von insgesamt EUR 10.743.534 entsprechend einer 

Dividende in Höhe von EUR 2,25 für jede der 4.774.904 dividendenberechtigten Stückaktien. 

b. Gewinnvortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 6.069.565,34. 
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Dieser Beschlussvorschlag berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft 

gehaltenen 15.137 eigenen Aktien, aus denen ihr kein Dividendenrecht zusteht. Die Anzahl der 

dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung 

unterbreiten, der unverändert eine Ausschüttung von EUR	2,25 je dividendenberechtigter Stückaktie 

vorsieht. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten 

Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung 

vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und 

damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag 

entsprechend. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für 

das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FALK GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Heidelberg, Im Breitspiel 21, 69126 Heidelberg, zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

 

6. Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines 

Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen 

Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und 

Kapitalherabsetzung und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 

Die von der Hauptversammlung am 28. Juni 2022 gemäß §	71 Abs.	1 Nr.	8 AktG erteilte Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung ist bis zum 27. Juni 2027 befristet (die 
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„Ermächtigung 2022“). Die Gesellschaft hat von dieser Ermächtigung 2022 mehrfach Gebrauch 

gemacht wie folgt: (i) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024/I hat die Gesellschaft Stück 

109.700 eigene Aktien erworben, die im Rahmen einer Kapitalherabsetzung im Jahr 2025 eingezogen 

wurden; (ii) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/I hat die Gesellschaft Stück 105.697 

eigene Aktien erworben, die im Rahmen einer weiteren Kapitalherabsetzung im Dezember 2025 

eingezogen wurden; und (iii) im April 2026 hat die Gesellschaft das Aktienrückkaufprogramm 2026/I 

beschlossen, das derzeit noch andauert und das spätestens am 22. Juni 2026 beendet werden wird. 

Die wöchentlich aktuelle Anzahl der unter dem Aktienrückkaufprogramm 2026/I erworbenen Aktien 

kann eingesehen werden unter rohstoff.de/arp2026. Der Vorstand wird in der Hauptversammlung 

2026 zum Aktienrückkaufprogramm 2026/I berichten.  

Der nachfolgende Beschluss erteilt der Gesellschaft unter Aufhebung der Ermächtigung 2022 eine 

erneute Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung aufgrund dieser oder 

aufgrund früherer Ermächtigungen (insbesondere der Ermächtigung 2022) erworbener eigener 

Aktien, die bis zum 22. Juni 2031 befristet ist.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß §	71 Abs.	1 Nr.	8 AktG eigene Aktien zu jedem zulässigen 

Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen zu erwerben. Diese Ermächtigung gilt bis zum 22. Juni 2031. Sie ist insgesamt 

auf einen Anteil von 10	% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder 

– falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals beschränkt. Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die 

Gesellschaft oder durch ein von der Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz 

stehendes Unternehmen oder durch von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige 

oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen beauftragte Dritte ausgeübt werden 

und erlaubt den Erwerb eigener Aktien im ganzen Umfang oder in Teilbeträgen sowie den 

einmaligen oder mehrmaligen Erwerb. 

Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder durch die Ausgabe von 

Andienungsrechten an die Aktionäre erfolgen. 

 

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse oder über ein öffentliches Kaufangebot, darf die 

Gesellschaft je Aktie nur einen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten) zahlen, der den 

arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der 
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Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem 

Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes, sofern der Erwerb über die Börse stattfindet, 

oder vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen 

Kaufangebots, sofern der Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots erfolgt, 

beim Erwerb über die Börse um nicht mehr als 10	% und beim Erwerb über ein 

öffentliches Kaufangebot um nicht mehr als 20	% über- oder unterschreitet. Ergeben 

sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots erhebliche 

Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen 

Kaufpreisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich 

der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der 

Veröffentlichung der Anpassung; die 20	%-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist 

auf diesen Betrag anzuwenden. 

Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern bei einem 

öffentlichen Kaufangebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene 

Rückkaufvolumen überschreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 

eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien 

(Andienungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden 

Aktionäre an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. Darüber hinaus können 

unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine 

bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je 

Aktionär sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach 

kaufmännischen Gesichtspunkten vorgesehen werden. 

bb) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten, legt die Gesellschaft eine Kaufpreisspanne je Aktie 

fest, innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben werden können. Die 

Kaufpreisspanne kann angepasst werden, wenn sich während der Angebotsfrist 

erhebliche Kursabweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten ergeben. Der von der Gesellschaft zu 

zahlende Kaufpreis je Aktie, den die Gesellschaft aufgrund der eingegangenen 

Verkaufsangebote ermittelt, darf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der 

Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

letzten drei Börsenhandelstage vor dem nachfolgend beschriebenen Stichtag ohne 

Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 10	% über- oder 

unterschreiten. Stichtag ist der Tag, an dem der Vorstand der Gesellschaft endgültig 
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formell über die Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 

oder deren Anpassung entscheidet. 

Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern von mehreren gleichartigen 

Verkaufsangeboten wegen der Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen 

werden können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen 

Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der Andienungsquoten statt nach 

Beteiligungsquoten erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiellem 

Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme 

geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen 

Grundsätzen vorgesehen werden. 

cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter Andienungsrechte, 

so können diese pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem Verhältnis des 

Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der von der Gesellschaft 

zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine entsprechend festgesetzte Anzahl 

Andienungsrechte zur Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. 

Andienungsrechte können auch dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein 

Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt wird, die sich aus dem Verhältnis des 

Grundkapitals zum Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten werden 

nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die entsprechenden Teilandienungsrechte 

ausgeschlossen. Der Preis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne 

(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung des Andienungsrechts eine 

Aktie an die Gesellschaft veräußert werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen 

im vorstehenden Absatz bb) bestimmt, wobei maßgeblicher Stichtag derjenige der 

Veröffentlichung des Rückkaufangebots unter Einräumung von Andienungsrechten ist, 

und gegebenenfalls angepasst, wobei deren maßgeblicher Stichtag derjenige der 

Veröffentlichung der Anpassung ist. Die nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, 

insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre Handelbarkeit, bestimmt 

der Vorstand der Gesellschaft. 

Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, sofern 

und soweit diese Anwendung finden. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bei einer Veräußerung eigener Aktien durch ein Angebot an alle 

Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten 

Konzernunternehmen ausgegebenen Options- und/oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf 
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die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde. 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien in anderer Weise als über die Börse oder 

durch ein Angebot an sämtliche Aktionäre zu veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu 

einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht 

der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, 

dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG veräußerten Aktien 

insgesamt 20	% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 20	% des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind 

auf diese Begrenzung von 20	% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 

Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten 

ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, eigene Aktien Dritten in anderer Weise als über die Börse 

oder mittels Angebots an sämtliche Aktionäre anzubieten und zu übertragen, soweit dies 

aa) im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen und/oder Rohstofflagerstätten oder sonstiger Vermögensgegenstände 

sowie im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen als (Teil-)Gegenleistung 

geschieht; oder 

bb) zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen, an denen sie bisher 

nicht zum Handel zugelassen sind, erfolgt. Der Preis, zu dem diese Aktien an 

ausländischen Börsen eingeführt werden, darf den arithmetischen Mittelwert der Kurse 

der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der Einführung an der ausländischen Börse 

ohne Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 5	% unterschreiten; 

oder 

cc) erfolgt, um die Aktien Personen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der 

Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen. 
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Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird gemäß §§	71 Abs.	1 

Nr.	8, 186 Abs.	3, 4 AktG insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden 

Ermächtigungen verwendet werden. Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der 

Veräußerung der eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen. 

Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die 

Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. 

Die Einziehung kann auch nach §	237 Abs.	3 Nr.	3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise 

erfolgen, dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der Gesellschaft am 

Grundkapital gemäß §	8 Abs.	3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß §	237 Abs.	3 Nr.	3, 2. Hs. 

AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. Die 

Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist der 

Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 

anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des 

Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen. 

Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 

oder gemeinsam ausgenutzt werden. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der 

Gesellschaft, die aufgrund früherer Ermächtigungen zum Rückerwerb eigener Aktien 

zurückerworben wurden, und solche, die aufgrund von §	71d Satz	5 AktG erworben oder (i) 

durch ein von der Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehendes 

Unternehmen oder (ii) durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder durch Dritte für 

Rechnung eines von der Gesellschaft abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden 

Unternehmens erworben werden. 

 

Bericht an die Hauptversammlung 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§	71 Abs.	1 

Nr.	8, 186 Abs.	4 Satz	2 AktG 

 

Der Vorstand hat gemäß §§	71 Abs.	1 Nr.	8, 186 Abs.	4 Satz	2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 

für die in Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Ausschluss eines eventuellen 

Andienungsrechts der Aktionäre beim Erwerb eigener Aktien sowie des Bezugsrechts bei der Veräußerung 

zurückerworbener eigener Aktien erstattet. Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der 

Hauptversammlung an im Internet unter rohstoff.de/hv2026 zugänglich. Er wird dort auch während der 
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Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre abrufbar sein. Der Bericht wird wie folgt bekannt 

gemacht: 

Unter Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand gemäß §	71 

Abs.	1 Nr.	8 AktG für einen Zeitraum von fünf	Jahren bis zum 22. Juni 2031 zu ermächtigen, eigene Aktien bis 

zu 10	% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist 

– des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Der 

Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die Aktien auch unter Einschränkung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben und die 

aufgrund dieser oder früherer Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. 

Die Gesellschaft hatte bereits in früheren Hauptversammlungen zum Aktienerwerb ermächtigende 

Beschlüsse gefasst, deren bislang letzter (die durch den dieser Hauptversammlung 2026 vorgeschlagenen 

Beschluss unter Punkt 6 der Tagesordnung aufzuhebende Ermächtigung 2022) den Aktienerwerb bis zum 27. 

Juni 2027 gestattet. Aufgrund der Ermächtigung 2022 vom 28. Juni 2022 hat die Gesellschaft (i) im Rahmen 

des Aktienrückkaufprogramms 2024/I Stück 109.700 eigene Aktien erworben, die im Rahmen einer 

Kapitalherabsetzung im Jahr 2025 eingezogen wurden; und (ii) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 

2025/I Stück 105.697 eigene Aktien erworben, die ebenfalls im Rahmen einer Kapitalherabsetzung im Jahr 

2025 eingezogen wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft im April 2026 das Aktienrückkaufprogramm 

2026/I beschlossen, das derzeit noch andauert und das spätestens am 22. Juni 2026 beendet werden wird. 

Die wöchentlich aktuelle Anzahl der unter dem Aktienrückkaufprogramm 2026/I erworbenen Aktien kann 

eingesehen werden unter rohstoff.de/arp2026. Der Vorstand wird in der Hauptversammlung 2026 zum 

Aktienrückkaufprogramm 2026/I berichten.  

Nunmehr soll der Vorstand in Anknüpfung an die frühere Praxis wiederum in die Lage versetzt werden, das 

Instrument des Erwerbs eigener Aktien nutzen zu können. Diese Ermächtigung steht unter dem 

gesetzlichen Vorbehalt, dass etwaige neu zu erwerbende Aktien die Grenze des §	71 Abs.	2 Satz	1 AktG von 

10	% des Grundkapitals nicht überschreiten. Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder durch die Ausgabe von 

Andienungsrechten an die Aktionäre erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die 

Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. Die Ermächtigung sieht jedoch auch vor, dass die Aktien unter 

Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre 

erworben werden können. 
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Im Einzelnen: 

1. Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre der 

Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben werden 

können. 

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge 

an Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. 

In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 

bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 

100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 

Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische 

Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Im Übrigen kann die 

Repartierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach 

Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich soll eine Rundung nach 

kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 

vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von 

einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es 

erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der 

Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 

Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären 

für angemessen. 

Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch vor, dass der 

Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter Andienungsrechte durchgeführt 

werden kann. Diese Andienungsrechte werden so ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum 

Erwerb ganzer Aktien verpflichtet wird. Soweit danach Andienungsrechte nicht ausgeübt 

werden können, verfallen sie. Dieses Verfahren behandelt die Aktionäre gleich und erleichtert 

die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs. 
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2. Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die erworbenen eigenen Aktien durch ein 

öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit den 

genannten Möglichkeiten der Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien wird bei der 

Veräußerung der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre soll 

der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 

auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine 

Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionäre 

technisch durchführbar zu machen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss mit dem Ziel, den Inhabern 

der von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen 

ausgegebenen Options- und/oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem 

Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. 

nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde, hat den Vorteil, dass im Falle einer 

Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits 

ausstehender Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten nicht nach den 

Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Veräußerung der Aktien 

gegen Barzahlung zu einem Preis, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, macht von der in 

§	71 Abs.	1 Nr.	8 AktG in Verbindung mit §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 

erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 

der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 

werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die 

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor 

der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig 

bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 

Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung 

der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5	% des aktuellen Börsenkurses betragen. Diese 

Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so veräußerten eigenen Aktien 20	% des 

Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf die Begrenzung von 20	% des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
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während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf diese 

Begrenzung von 20	% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 

von Options- und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten ausgegeben bzw. 

auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung des §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass 

erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend §	186 Abs.	3 

Satz	4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 20	% 

des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer 

Anwendung von §	186 Abs.	3 Satz	4 AktG ausgeschlossen wird. Mit dieser Beschränkung und 

dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die 

Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese können 

eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd 

gleichen Konditionen über die Börse erwerben. Im Übrigen liegt die Ermächtigung im Interesse 

der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft und die Möglichkeit schafft, den 

Aktionärskreis auch durch die gezielte Ausgabe von Aktien an Kooperationspartner, 

institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch 

auch in die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren 

zu können. 

Die Gesellschaft soll weiterhin auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien als (Teil-) 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang 

mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 

und/oder Rohstofflagerstätten oder sonstigen Vermögensgegenständen sowie im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen anbieten zu können. In derartigen Transaktionen wird 

nicht selten von der Verkäuferseite die Gegenleistung in Form von Aktien bevorzugt. Auch der 

internationale Wettbewerb verlangt zunehmend diese Art der Akquisitionsfinanzierung. Die 

hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt dem Vorstand den notwendigen Handlungsspielraum, 

sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen und/oder Rohstofflagerstätten oder sonstigen 

Vermögensgegenständen sowie im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen schnell 

und flexibel sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. 

Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der 

Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 

angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des 

Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft 

orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, 



 
 
 
 
 

 
 

 

Seite 12 

insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 

Börsenkurses infrage zu stellen. 

Die Ermächtigung soll dem Vorstand ferner die Möglichkeit eröffnen, eigene Aktien zur 

Einführung an ausländischen Börsenplätzen zu verwenden, an denen die Aktien der 

Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Die Gesellschaft steht an den internationalen 

Kapitalmärkten in einem intensiven Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwicklung 

ist die Möglichkeit, jederzeit Eigenkapital zu angemessenen Bedingungen am Markt 

aufnehmen zu können, von großer Bedeutung. Dem dient die eventuelle Einführung der Aktie 

an Auslandsbörsen, weil dadurch die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert und die Attraktivität 

der Aktie als Anlageobjekt gesteigert wird. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts 

schafft die Möglichkeit einer solchen Einführung an ausländischen Börsenplätzen. Zum Schutz 

der Interessen der Aktionäre enthält der Beschluss klare und eingrenzende Vorgaben 

hinsichtlich des Preises, zu dem diese Aktien an ausländischen Börsen eingeführt werden. 

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, eigene Aktien Personen zum Erwerb 

anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt es sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe 

von sogenannten Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss ist 

Voraussetzung für die Ausgabe von solchen Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen 

Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne 

Ermächtigung durch die Hauptversammlung zulässig (§	71 Abs.	1 Nr.	2 AktG), dann aber nur zur 

Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Erwerb (§	71 Abs.	3 Satz	2 AktG). 

Demgegenüber wird hier der Vorstand ermächtigt, ohne Beachtung einer Frist die eigenen 

Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über die Ausgabebedingungen entscheidet der 

Vorstand im Rahmen des durch §	71 Abs.	1 Nr.	2 AktG eröffneten Spielraums. Er kann die Aktien 

dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen und Angemessenen unter dem aktuellen 

Börsenkurs zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den Erwerb zu schaffen. Die Nutzung 

vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann 

wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 

Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene Aktien auch eingezogen 

werden können. Dabei soll die Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, dass bei Einziehung 

das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, als auch ohne eine solche 

Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien unter gleichzeitiger Erhöhung des auf 

die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals. Die Rechte der 

Aktionäre werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt. 
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3. Bericht des Vorstands 

Der Vorstand wird der jeweils einer etwaigen Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb 

eigener Aktien folgenden Hauptversammlung nach §	71 Abs.	3 S.	1 AktG, ggf. i.V.m. §	160 Abs.	1 

Nr.	2 AktG, berichten. 

 

Teilnahmebedingungen  

1. Anmeldung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in 

Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft 

unter folgender Adresse bis spätestens zum Ablauf des Dienstag, den 16. Juni 2026, zugehen: 

 

Deutsche Rohstoff AG 

c/o BADER & HUBL GmbH  

Friedrich-List-Str. 4a 

70565 Stuttgart 

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de 

 

Daneben können sich Aktionäre bis zum vorstehend genannten Fristablauf über das passwortgeschützte 

HV-Portal zur Hauptversammlung anmelden. Das HV-Portal ist über einen externen Link auf der 

Internetseite rohstoff.de/hv2026 erreichbar. Aktionären, die sich über das HV-Portal anmelden, wird die 

Eintrittskarte im HV-Portal elektronisch zur Verfügung gestellt. Die Eintrittskarte ist auszudrucken; ein 

Postversand erfolgt in diesem Fall nicht. 

 

Aktionären wird, sofern sie zum Beginn des 02. Juni 2026, 0:00 Uhr (MESZ) als Aktionär im Aktienregister 

sind, mit den Anmeldeunterlagen die Aktionärsnummer und ein Passwort übersandt. Diese Daten 

ermöglichen ihnen die Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals. 

Aktionäre, die erst nach Dienstag, dem 02. Juni 2026, 0:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister eingetragen 

werden, erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung keine Anmeldeunterlagen übersandt. 

Sie können die Einladung auf der folgenden Internetseite der Gesellschaft abrufen rohstoff.de/hv2026 und 

sich ebenfalls unter der folgenden Anschrift bis Dienstag, den 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zur 

Hauptversammlung anmelden: 
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Deutsche Rohstoff AG 

c/o BADER & HUBL GmbH  

Friedrich-List-Str. 4a 

70565 Stuttgart 

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de 

 

Daneben können sie sich – nach vorheriger Anforderung der Aktionärsnummer und des Passworts bei der 

Gesellschaft unter zuvor genannten Kontaktdaten – bis zum vorstehend genannten Fristablauf über das 

passwortgeschützte HV-Portal, welches über den externen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

rohstoff.de/hv2026 erreichbar ist, zur Hauptversammlung anmelden.  

 

2. Umschreibestopp  

Umschreibungen im Aktienregister finden ab Mittwoch, den 17. Juni 2026, 0:00 Uhr, bis zum Ablauf der 

Versammlung nicht statt. 

Für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Teilnahme- und Stimmrechts, ist der am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand am 

Ende des Anmeldeschlusstags entsprechen, da Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit von 

Mittwoch, 17. Juni 2026, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Dienstag, 23. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), erst mit Wirkung 

nach der Hauptversammlung am Mittwoch, 24. Juni 2026, verarbeitet und berücksichtigt werden. Technisch 

maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) für die Ausübung des Stimmrechts am 

Tag der Hauptversammlung ist mithin der Dienstag, 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ). 

 

3. Stimmrechtsausübung 

a. Verfahren bei Vollmachtserteilung an Dritte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Bei einer 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind die unten in Abschnitt 3. 

b. Verfahren bei Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dargestellten 

Besonderheiten zu beachten. 

Auch in allen Fällen einer Bevollmächtigung bedarf es der fristgerechten Anmeldung des Anteilsbesitzes. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem 

Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular sowohl 

auf dem mit den Anmeldeunterlagen versandten Anmelde- und Weisungsbogen als auch im Internet unter 

mailto:hauptversammlung@baderhubl.de
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rohstoff.de/hv2026. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§	126b BGB). 

Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte 

Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass 

in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der 

Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher 

die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht 

abzustimmen. 

b. Verfahren bei Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der 

Hauptversammlung vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der 

Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Werden keine Weisungen erteilt, so enthalten sich die 

Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge 

zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum 

Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.  

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post oder E-Mail an 

die vorstehend unter 1. Anmeldung genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens 22. Juni 2026, 

24:00 Uhr (MESZ), oder unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter rohstoff.de/hv2026 

zugänglichen passwortgeschützten HV-Portals gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum 22. Juni 

2026, 16:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden. Für die Fristwahrung ist jeweils der 

Eingang bei der Gesellschaft maßgeblich. 

Ein entsprechendes Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird den Aktionären mit den Anmeldeunterlagen zugesandt werden. 

Das Formular steht den Aktionären auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter rohstoff.de/hv2026 zur 

Verfügung. 

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder seines Vertreters an der Hauptversammlung gilt als Widerruf 

bereits erteilter Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter. 

Wenn Erklärungen über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf von Vollmachten und Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter auf mehreren der möglichen Übermittlungswege (HV-Portal, Post oder E-Mail) 

zugehen, ist die zeitlich zuletzt zugegangene, fristgemäße Erklärung verbindlich. Gehen auf demselben 

Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Vollmachten und Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene 

Erklärung verbindlich. 

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einberufung gelten auch im Fall 

der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Zahl dividendenberechtigter 

Aktien. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 

https://rohstoff.de/hv2026/
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werden, gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

 

4. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG 

Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen sind ausschließlich zu richten an: 

Deutsche Rohstoff AG 

Q7, 24 

68161 Mannheim 

E-Mail: deffert@rohstoff.de  

 

Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu 

einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, 

ggf. einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter 

rohstoff.de/hv2026 zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der 

Versammlung, also spätestens bis zum 8. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der oben genannten 

Postanschrift oder E-Mail-Adresse zugehen. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 

von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und ggf. seiner Begründung kann die Gesellschaft unter den 

in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht 

nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

 

 

Informationen zum Datenschutz 

 

Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

als Aktionär der Deutsche Rohstoff AG im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung 

informieren. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Verantwortlicher ist die Deutsche Rohstoff AG, Q7, 24, 68161 Mannheim. Sämtliche Fragen zu unserer 

Datenverarbeitung können auch per E-Mail an deffert@rohstoff.de adressiert werden. 

mailto:deffert@rohstoff.de
mailto:deffert@rohstoff.de
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2. Welche Daten verarbeiten wir von Ihnen zu welchem Zweck? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung 

und Nachbereitung der Hauptversammlung. 

Wenn Sie sich zur Hauptversammlung anmelden, verarbeiten wir Ihren Namen, Ihre Anschrift sowie Angaben 

zu Ihren Aktien (Anzahl und Besitzart der Aktien) sowie ggf. Ihr Geburtsdatum, um Ihnen als Aktionär die 

Ausübung Ihrer hauptversammlungsbezogenen Rechte (einschließlich der Nutzung des HV-Portals) zu 

ermöglichen. Soweit sich diese personenbezogenen Daten nicht bereits aus dem Aktienregister ergeben 

oder von den Aktionären im Rahmen ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden, 

übermittelt ausnahmsweise die depotführende Bank diese personenbezogenen Daten an die Deutsche 

Rohstoff AG. 

Wir verarbeiten auch Ihre Aktionärsnummer und Ihre Zugangsdaten zum HV-Portal. Bei Nutzung des HV-

Portals verarbeiten wir auch Ihre IP-Adresse. Im Falle eines Antrags auf Ergänzung der Tagesordnung, bei 

Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen müssen wir einen Teil Ihrer personenbezogenen Daten unter 

Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen veröffentlichen. Wenn Sie Stimmen abgeben, werden auch 

diese Daten verarbeitet. Sollten Sie uns per E-Mail kontaktieren oder den Versand von zugänglich zu 

machenden Geschäftsunterlagen an Ihre E-Mail-Adresse wünschen, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse 

ebenfalls ausschließlich zur Bearbeitung dieser Anfrage. Bevollmächtigen Sie eine andere Person zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, 

verarbeitet die Deutsche Rohstoff AG den Namen und die Adresse Ihres Bevollmächtigten, um die 

ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung sicherzustellen. In diesem Fall haben Sie den 

Bevollmächtigten über die Datenverarbeitung seiner/ihrer personenbezogener Daten durch die Deutsche 

Rohstoff AG zu informieren. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung in diesen Fällen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) in Verbindung mit den §§ 67e, 118 ff. AktG. Die Verarbeitung ist zur Erfüllung unserer rechtlichen 

Pflichten erforderlich. Daneben verarbeiten wir dieselben personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung 

weiterer gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, z.B. gemäß aktien-, handels- und 

steuerrechtlicher Vorgaben.  

Darüber hinaus ist im Einzelfall die Verarbeitung personenbezogener Daten auch zur Wahrung berechtigter 

Interessen im Sinne von Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO erforderlich.   
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3. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Grundsätzlich löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten (z. B. gemäß 

Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch oder Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Für 

die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig 

drei Jahre. Für die im Aktienregister gespeicherten Daten beträgt die Regelspeicherdauer 10 Jahre ab 

Veräußerung der Aktien.  

4. An wen geben wir Daten weiter? 

Zur Abwicklung der Hauptversammlung setzen wir externe Dienstleister (ggf. einschließlich deren 

Subunternehmer) ein, die Ihre Daten ausschließlich innerhalb der EU verarbeiten. Die externen Dienstleister 

erhalten von der Deutsche Rohstoff AG nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des 

jeweiligen Auftrags erforderlich sind und verarbeiten diese ausschließlich auf Basis der Weisungen der 

Deutsche Rohstoff AG im Rahmen einer schriftlich vereinbarten Auftragsdatenvereinbarung.   

Um gesetzliche Mitteilungspflichten zu erfüllen, können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 

Empfänger, insbesondere an Behörden, weitergeben. Nehmen Sie oder Ihr Bevollmächtigter an der 

Hauptversammlung teil, können andere Versammlungsteilnehmer und Aktionäre der Deutsche Rohstoff AG 

gemäß § 129 AktG die im Teilnehmerverzeichnis erfassten personenbezogenen Daten einsehen. 

5. Welche Rechte haben Sie als Betroffener?  

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und 

Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf 

Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber 

der Deutsche Rohstoff AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

Deutsche Rohstoff AG 

Q7, 24 

68161 Mannheim 

E-Mail: deffert@rohstoff.de  

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-

Grundverordnung zu. 

 

 

Mannheim, im Mai 2026 

Deutsche Rohstoff AG 

Der Vorstand 

mailto:deffert@rohstoff.de

